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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Ibero-Romanistische Kulturstudien, M.A. 
Hochschule: Universität Augsburg 

Standort: Augsburg 
Datum: 27.06.2023 

Akkreditierungsfrist: 01.04.2023 - 31.03.2031  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Eine Übersicht über die im beabsichtigten Studiengang Iberoromanische Kulturstudien eingesetzten 
Professorinnen und Professoren sowie sonstigem Lehrpersonal fehlt. Mit der nachzureichenden 
Dokumentation muss eine hinreichende Ausstattung mit geeignetem Lehrpersonal nachgewiesen 
werden. Dieser Nachweis muss zeigen, dass die erforderliche Lehrleistung in diesem Studiengang 
vom vorgesehen Lehrpersonal unter Berücksichtigung ihrer Lehrverpflichtungen in anderen 
Programmen geleistet werden kann. (§ 12 Abs. 2 BayStudAkV) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat lediglich hinsichtlich der Auflage zu § 7 
BayStudAkkV eine Abweichung vorsieht. 

Nicht erteilte Auflage 

Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „In sämtlichen Modulen der hier zu 
akkreditierenden Studiengänge sind Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls und zur Dauer zu 



117. Sitzung des Akkreditierungsrats 

ergänzen, so dass in allen Modulen die Vorgaben von § 7 Abs. 2 BayStudAkkV hinsichtlich der 
Minimalanforderung der Beschreibungen eines Moduls erfüllt sind.“ (Kriterium § 7 BayStudAkkV). 

Die Hochschule weist hierzu in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in allen Modulhandbüchern des 
elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystems Digicampus Angaben enthalten sind, in 
welchen Studiengängen der Hochschule ein Modul verwendet ist. Mit der Stellungnahme hat die 
Hochschule einen exemplarischen Screenshot mit einer entsprechenden Übersicht vorgelegt. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Ergebnis, dass der Mangel, der für die Auflage ursächlich war, 
nicht besteht und sieht von der avisierten Auflage ab. 

Hinweis zur erteilten Auflage 

Die Begründung ist dem Akkreditierungsbericht zu entnehmen. 


